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mit großem Interesse habe ich die zahlreichen Änderungsanträge gelesen, die die Ausschüsse 

des Bundesrates zu den beiden Gesetzentwürfen der Bundesregierung vom 8. April und 7. Mai 

2014 im Rahmen der EEG-Novelle beschlossen haben. Nach einer ersten Durchsicht zeigt sich, 

dass die Anträge in ihrer Gesamtheit zu einem deutlichen weiteren Anstieg der EEG-Umlage 

führen würden. Bei der Sondersitzung der Ministerpräsidentenkonferenz am 1. April 2014 im 

Bundeskanzleramt bestand jedoch Einigkeit, dass es über den Gesetzentwurf und die am 

1. April vereinbarten Änderungen nicht zu weiteren Kostensteigerungen kommen soll. Vor 

diesem Hintergrund möchte ich Ihnen hiermit - bereits im Vorfeld der offiziellen Gegenäußerung 

der Bundesregierung - eine erste, vorläufige Stellungnahme zu den Anträgen übermitteln. 

Zahlreiche Anträge sind nach meiner Einschätzung nicht mit der am 1. April gefundenen 

Einigung vereinbar. Hierzu gehören z. B. die Anträge, die letztlich die Zielpfade zu Biomasse 

und Offshore erhöhen. Die Einhaltung des Zielpfades für die vergleichsweise teuren 

Technologien entscheidet maßgeblich über die Höhe der Förderkosten und die Entwicklung der 

EEG-Umlage. Auch die Anträge zur Vergütungserhöhung bei der Biomasse und zur Ausweitung 

der Flexibilitätsprämie widersprechen der am 1. April gefundenen Einigung und wirken ebenfalls 

kostentreibend. Bei der Sitzung am 1. April wurden die Förderbedingungen für Biomasse, PV 

und Wind insgesamt streitfrei gestellt. Hierbei sollte es bleiben. 

Der Antrag, Ausschreibungen erst 2018 nach der Auswertung der Pilotausschreibung 

einzuführen, ist vor dem Hintergrund der Umwelt- und Beihilfeleitlinien der EU-Kommission nicht 

mit europäischen Recht vereinbar. Auch bei anderen Anträgen habe ich diesbezüglich Zweifel. 

Gemeinsam wollen wir mit der Novelle des EEG eine europarechtskonforme stabile 

Rechtsgrundlage für die Förderung der erneuerbaren Energien und für die 

Ausnahmeregelungen zugunsten der Industrie. Aus vielen Anträgen ergeben sich aber Risiken 

für die Notifizierung, weil sie von den beschlossenen Beihilfeleitlinien abweichen. 

Ein weiteres Kernstück der Novelle ist die verpflichtende Marktprämie. Auch darüber bestand 

beim Treffen am 1. April Konsens. Im Rahmen der Möglichkeiten müssen sich in einem 

integrierten Strommarkt die erneuerbaren Energien stärker an der Nachfrage und an den 

Marktsignalen ausrichten. Gemeinsam sollten wir deshalb diese Entwicklung voranbringen. 

Darüber hinaus gibt es zahlreiche Anträge, welche die umlagepflichtige Strommenge oder die 

Höhe der jeweils zu tragenden EEG-Umlage weiter reduzieren würden. Hierzu zählen z. B. die 

Anträge zum landseitigen Strombezug von Schiffen, zu Schienenbahnen oder zu Power-to-gas. 
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aber immer von den übrigen Stromkunden getragen werden. 

Dasselbe gilt im Übrigen für die zahlreichen Anträge zur Eigenversorgung. Die beantragte 

deutliche Ausweitung der begünstigten Eigenversorgung gefährdet nicht nur die 

Finanzierungsbasis des EEG, sondern in der Folge auch die Akzeptanz der Novelle bei den 

Verbrauchern, denen die „Flucht" in die Eigenversorgung nicht offen steht. 

Bei der Einigung am 1. April haben Bund und Länder sich darauf verständigt, dass alles getan 

werden soll, um ein Ansteigen der EEG-Umlage zu verhindern und eine europarechtskonforme 

Ausgestaltung zu erreichen. Ich wäre Ihnen verbunden, wenn wir auf diesem Konsens bei den 

weiteren Beratungen im Bundesrat und Bundestag aufbauen könnten. 

Mit freundlichen Grüßen 


